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Die Bürgermeisterin

öffentlich 16.03.2018

Az.: FB2612660018 Kalkar, den 16. März 2018

Rat der Stadt    10    

Beschlussvorlage für den Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
Rat der Stadt    

33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth-West
 Beschluss über die vorgebrachten Anregungen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange
 Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

1. Sachverhalt:

Der Stadtverwaltung Kalkar liegt eine Anfrage auf Errichtung einer Lärmschutzwand entlang 
der Landesstraße L8 / Rheinuferstraße in Kalkar-Grieth vor. Die Eigentümer eines Einfamili-
enhauses beabsichtigen eine etwa drei Meter hohe Lärmschutzwand in ihrem Garten zu er-
richten, um sich vor den Geräuschimmissionen, die von den Fahrzeugen auf der Landesstra-
ße produziert werden, zu schützen. Ein Antrag auf lärmschutztechnische Maßnahmen beim 
Straßenbaulastträger seitens der Antragsteller wurde abgelehnt, so dass nun auf privatem 
Grund eine entsprechende Maßnahme umgesetzt werden soll. Derzeit ist der Bereich entlang 
der Landesstraße im verbindlichen Bebauungsplan Nr. 018 und seinen Änderungen als An-
bauverbotszone dargestellt, welche von baulichen Anlagen freizuhalten wäre. Aufgrund von 
Gesetzesänderungen gilt ein generelles Anbauverbot entlang von Landesstraßen nicht mehr, 
sondern ein Vorhaben bedarf lediglich der Zustimmung des Straßenbaulastträgers. Nach 
Rücksprache mit diesem wurde deutlich, dass die Zustimmung für die Errichtung von bauli-
chen Anlagen im Bereich Kalkar-Grieth zwischen Griether Straße und Schloßstraße erteilt 
werden wird. Um die Gestaltung der Anlagen zu steuern und lediglich die Errichtung von 
Lärmschutzmaßnahmen in diesem Bereich für zulässig zu erklären, ist es notwendig, den Be-
bauungsplan entsprechend anzupassen.

Der Rat der Stadt Kalkar hat die Änderung des Bebauungsplanes und die Durchführung der 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange in seiner Sitzung am 
14.12.2017 (Ds.-Nr. 10/438) beschlossen. Die Beteiligungen haben im Zeitraum vom 
05.02.2018  bis 09.03.2018 einschließlich stattgefunden. Seitens der Öffentlichkeit sind keine 
Stellungnahmen vorgetragen worden. Seitens der Behörden und der Träger öffentlicher Be-
lange ist eine planungsrelevante Stellungnahme zur Höhe baulicher Anlagen vorgetragen 
worden. Der Umgang mit dieser Stellungnahme ist in der Anlage 1 zur Drucksache dargestellt.

Da über die o.g. Sachverhalte hinaus keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen wurden, 
wird seitens der Stadtverwaltung empfohlen, die 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 
- Grieth-West - im nächsten Verfahrensschritt als Satzung zu beschließen.

2. Kosten und Deckung der Kosten:

Der Stadt Kalkar entstanden Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gutachtens 
zum Artenschutz in Höhe von rd. 950 €. Die Finanzierung der Gutachterkosten erfolgt aus 
Haushaltsmitteln Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) - aus dem Produkt 
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung grundstücksbezogener Ordnungsmaßnahmen.
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Des Weiteren entstehen der Stadt Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung des Auf-
stellungsverfahrens. Die Deckung der Bekanntmachungskosten erfolgt aus Haushaltsmitteln 
für sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) aus dem Produkt 090101 - Räumliche Pla-
nung und Entwicklung grundstücksbezogener Ordnungsmaßnahmen.

3. Beschlussvorschlag:

Zu den Anregungen wird, wie in der Anlage 1 zur Drucksache dargestellt, Stellung genommen.

Die 33. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 018 - Grieth-West - wird entsprechend der Anla-
gen 2 und 3 zur Drucksache beschlossen.

Zielstellung ist das Ermöglichen der Errichtung von Schallschutzanlagen und die Steuerung 
von baulichen Anlagen entlang der Landesstraße L8 / Rheinuferstraße in Kalkar-Grieth.

Dr. Schulz




